
ExportManager | Ausgabe 9 | 8. November 2023 | 17

THEMEN

LIEFERN

Geldwäsche: 
Zahlungen 
durch Dritte
Der Fall der BaFin-Weisungen 
vom Juni 2023 gegen die Varen-
gold Bank zeigt: Beim Handel mit 
Embargostaaten akzeptieren 
Exporteure immer wieder, dass 
unbekannte Dritte an sie zahlen, 
um gegenüber ihrer Bank zu  
verschleiern, dass es sich um ein 
Embargogeschäft handelt. Hier 
geht es um Risiken der Geld-
wäscheprävention und der 
Embargoumgehung.

Ausgangsfall: D aus Deutschland 
handelt u.a. mit dem Iran. Für eine 
Lieferung an I im Iran erhält D nicht 

von I den Kaufpreis überwiesen, sondern 
von der (für D unbekannten) T in der Tür-
kei. D hat seine Bank nicht darüber auf-
geklärt, dass diese Überweisung von T 
aus der Türkei ein Iran-Geschäft mit dem 
Käufer I betraf, und er hat auch keine 
sonstigen Dokumentationen oder Risi-
kominimierungsmaßnahmen ergriffen. 
Ist diese Zahlung durch Dritte hier zuläs-
sig?

Abwandlung: Was wäre erforderlich, 
wenn es hier nicht um ein Geschäft mit 
einem Hochrisikoland ginge?

Der Fall Varengold Bank

Die Finanzaufsicht BaFin hat der Varen-
gold Bank am 27. Juni 2023 wegen gravie-
render Dezite in der Geldwäschepräven-
tion (v.a. beim Geschäft mit Iran-Bezug) 
untersagt, Transaktionen mit „Payment 
Agents“ und mit sonstigen Dritten mit 
Iran-Bezug durchzuführen. Die BaFin hat 
hierfür einen Sonderbeauftragten 
bestellt, der die Anordnungen überwa-
chen und sicherstellen soll, dass Transakti-
onen nachweislich keinen Gesetzes- und 
Embargoverstoß darstellen.

Dieser Fall verdeutlicht, dass Exporteure 
immer wieder beim Handel mit Embargo-
staaten – v.a. mit dem Iran – akzeptieren, 
dass (ihnen unbekannte) Dritte aus ande-

ren Ländern (wie der Türkei oder China) 
an sie zahlen; dies geschieht v.a., um der 
Bank gegenüber zu verschleiern, dass es 
hier um ein Iran-Geschäft geht. Diese 
Exporteure vermuten i.d.R., dass dies der 
einzig zulässige Weg für die Bankbeglei-
tung des Iran-Geschäfts ist, weil es angeb-
lich keine Banken mehr für das Iran-
Geschäft gibt (was nicht ganz richtig ist). 
Von daher lassen sie sich immer wieder 
auf diese Zahlungen durch Dritte ein – 
ohne zu wissen, welche Risiken mit Blick 
auf Geldwäsche- und Exportrecht sie 
dabei eingehen.

Exporteure als Adressaten des GwG

Auch Güterhändler sind Verpflichtete 
nach dem Geldwäschegesetz (GwG), vgl. 
§ 2 Abs. 16 GwG. Anders als Banken, die 

umfassend verpichtet werden, gilt, dass 
die Güterhändler zumindest die zentra-
len Pichten (wie KYC = Know your Custo-
mer / Businesspartner, vgl. §§ 10, 11, 15 
GwG) beachten müssen; umfassend 
müssen sie das GwG hingegen nur dann 
beachten, wenn sie „Barzahlungen über 
min. 10.000 EUR“ entgegennehmen. Die 
notwendigen KYC-Pflichten nach § 11 
Abs. 4 GwG sind v.a. die folgenden Fest-
stellungen:

•  bei natürlichen Personen: Vor- und 
Nachname, Geburtsort, Geburtsda-
tum, Staatsangehörigkeit, Wohnan-
schrift

•  bei juristischen Personen: Firma, 
Rechtsform, Register-Nr., Anschrift/
Sitz der Hauptniederlassung, Namen 
der gesetzlichen Vertreter

Wer Geschäfte mit Embargostaaten machen möchte, sollte sich stärkerer Regeln und Risiken bewusst sein.
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Zusätzlich muss der wirtschaftlich 
Berechtigte (vgl. § 3 GwG), d.h. die letzt-
lich hinter dem Partner stehende natürli-
che oder juristische Person (im Streube-
sitz) klar sein.

Allgemeine und erhöhte Sorgfalts-
pichten

Wenn Zweifel an der Identität eines 
Beteiligten (in einem Nicht-Hochrisiko-
land) bestehen, werden für Güterhänd-
ler allgemeine Sorgfaltspflichten nach  
§ 10 Abs. 4 GwG ausgelöst (vgl. Abwand-
lungsfall). Wenn es aber z.B. um beson-
ders komplexe Geschäfte mit hohem 
Risiko geht, sind wieder erhöhte Sorg-
faltspichten (§ 15 Abs. 3 Nr. 3 GwG) zu 
beachten. 

Wenn es hingegen um Transaktionen mit 
einem von der EU bezeichneten „Dritt-
staat mit hohem Risiko“ geht, dann wer-
den erhöhte Sorgfaltspflichten nach  
§ 15 Abs. 5 GwG ausgelöst. Dann müssen 
v.a. zusätzliche Informationen dokumen-
tiert werden über

•  den Vertragspartner und die wirt-
schaftlich Berechtigen,

•  die angestrebte Art der Geschäftsbe-
ziehung,

•  die Herkunft der Vermögenswerte und 
das Vermögen des Vertragspartners 
und des wirtschaftlich Berechtigten,

• die Gründe der Transaktion und

• die Verwendung der Vermögenswerte.

Bei Verstößen drohen u.a. Ordnungswid-
rigkeiten nach dem GwG; evtl. entstehen 
auch Meldepichten an die FIU (Financial 
Intelligence Unit).

Lösung Ausgangsfall

Bei Transaktionen mit dem Iran geht es 
um ein solches Hochrisikoland. Daher 
werden die erhöhten Sorgfaltspichten 
nach § 15 Abs. 5 GwG ausgelöst. Dazu 
gehören im Fall von D folgende Aspekte:

•  D hat die Informationen nach § 15  
Abs. 5 schriftlich dokumentiert.

•  Die Bank von D hat diese Dokumenta-
tion der Informationen ebenfalls erhal-
ten.

•  Die Geschäftsführung von D hat nicht 
nur der Drittparteienzahlung zuge-
stimmt, sondern auch eine verstärkte 
Überwachung dieser Geschäftsbezie-
hung durch den Exportkontrollbeauf-
tragten angeordnet.

Lösung Abwandlung

Geht es nicht um die Transaktion mit 
einem Hochrisikoland, sind die Vorausset-
zungen für eine Drittparteienzahlung 

etwas geringer. D muss in diesem Fall fol-
gende Voraussetzungen erfüllen:

•  D hat die Informationen zu § 10  
Abs. 3 GwG (Angaben zur Identität des 
Vertragspartners, des Dritten und des 
wirtschaftlich Berechtigten) doku-
mentiert.

•  Die Bank von D hat diese Dokumenta-
tion der Informationen ebenfalls erhal-
ten.

•  Die Geschäftsführung von D hat dieser 
Drittparteienzahlung zugestimmt. 

Resümee

Für die meisten Exporteure scheint nicht 
klar zu sein, dass – neben den Banken – 
auch sie (als Güterhändler) Verpichtete 
nach dem GwG sind. Solange es nur um 
handelsübliche Geschäfte (ohne hohes 
Risiko) geht, müssen sie im Wesentlichen 
nur KYC-Pflichten erfüllen. Wenn aber 
unbekannte Dritte (anstelle des Käufers) 
an sie zahlen, entstehen Zweifel über die 
Identität eines Beteiligten mit der Folge, 
dass hier allgemeine Sorgfaltspflichten 
nach dem GwG ausgelöst werden. 

Diese werden zu erhöhten Sorgfaltspich-
ten, wenn es entweder um ein Geschäft 
mit einem Hochrisikoland geht oder – 
außerhalb eines Hochrisikolandes – wenn 
die Transaktion besonders komplex, 
ungewöhnlich groß, unüblich ist oder Per-

sonen mit hohen Risiken umfasst. Zu den 
letztgenannten Fällen dürften auch 
Geschäfte unter Beteiligung gelisteter 
Personen gehören. 

Werden diese GwG-Regelungen nicht 
beachtet, besteht nicht nur das Risiko, 
dass Ordnungswidrigkeiten drohen, son-
dern auch, dass das Geschäft von den
Genehmigungs- bzw. Verfolgungsbehör-
den als Embargoumgehung angesehen 
werden kann. Hier bestehen auch zahlrei-
che offene Fragen, wie etwa: Sind die 
Hochrisikoländer allein auf die zurzeit  
27 Länder beschränkt, die die EU am  
17. Mai 2023 benannt hat, oder müssen 
EU-Embargoländer, soweit sie dort nicht 
genannt sind, mit einbezogen werden (wir 
denken: grundsätzlich ja)? Oder: In wel-
chen Fällen ist eine Meldung an die FIU 
erforderlich?

Die Embargo- und Geldwäscheregelun-
gen weisen erstaunliche Parallelen auf. 
Klar sollte sein, dass eine Zahlung durch 
unbekannte Dritte (v.a. bei Transaktionen 
mit Hochrisikoländern) rechtlich ein sehr 
riskanter Vorgang ist, der nur ausnahms-
weise und nur unter strenger Einhaltung 
der GwG-Regelungen zulässig ist. Ähnli-
che Risiken entstehen auch bei Barge-
schäften.  

Wegen aktueller Hinweise zum EU-Export-
recht vgl. HIER


